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Regeste

Regeste Art. 89 Abs. 1 BGG, Art. 40 lit. f MedBG, Art. 321 Ziff. 1-3 StGB; Entbindung
vom Berufsgeheimnis; Beschwerdelegitimation. Zulässigkeit der Beschwerde und
Legitimation der beschwerdeführenden Ärztin bejaht: Hier geht es darum, dass die
Beschwerdeführerin, die weder Geheimnisherrin noch Geheimnisträgerin ist, die von der
Vorinstanz einem Arzt gegenüber verweigerte Entbindung anstrebt, um dessen
Zeugenaussage in dem vom Beschwerdegegner gegen sie angehobenen Haftpflichtprozess
zu erwirken. Sie ist von der dem Zeugen verweigerten Entbindung betroffen und daher
legitimiert zur Beschwerde, auch wenn sich der potentielle Zeuge selber dagegen nicht zur
Wehr gesetzt hat (E. 1.2.2).

Erwägungen

E. 1
(...) 1.2.2 Im Zusammenhang mit der Entbindung vom Berufsgeheimnis ist der
Geheimnisherr legitimiert zur Beschwerde gegen die dem BGE 142 II 256 S. 258
Geheimnisträger erteilte Entbindung (Urteile 2C_1127/2013 vom 7. April 2014 E. 1;
2C_587/2012 vom 24. Oktober 2012 E. 2.5), insbesondere auch der Patient gegen die
Entbindung seines Arztes vom Berufsgeheimnis (Urteil 2P.77/1994 vom 23. Dezember
1994 E. 2b). Vorliegend geht es umgekehrt darum, dass eine Dritte, die weder
Geheimnisherrin noch Geheimnisträgerin ist, die von der Vorinstanz verweigerte
Entbindung anstrebt. Nach dem Wortlaut von Art. 321 Ziff. 2 StGB kann nur der "Täter",
d.h. der Geheimnisträger selber, das Gesuch um Entbindung stellen (BURKHARDT UND
ANDERE, Secret professionnel: généralités, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014,
S. 332; NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl.
2013, N. 23 zu Art. 321 StGB ; DUPUIS UND ANDERE, CP, Code pénal, 2012, N. 46 zu
Art. 321 StGB ; TRECHSEL/VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 2. Aufl. 2013, N. 31 zu Art. 321 StGB ; JÜRG
BOLL, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, S. 53 f.; KARIN
KELLER, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB , 1993, S. 150 f.), was
vorliegend der potenzielle Zeuge auch getan hat. Die Zeugenaussage liegt jedoch
typischerweise nicht im eigenen Interesse des Zeugen, sondern im Interesse derjenigen
Partei, die den Zeugenbeweis anruft. Diese ist - wie hier die Beschwerdeführerin - von der
abschlägigen Entbindungsverfügung noch stärker berührt als der Zeuge selbst und hat ein
besonderes, schutzwürdiges Interesse daran, dass der Zeuge im Prozess aussagen kann. Sie
ist daher legitimiert zur Beschwerde, auch wenn der potenzielle Zeuge selber nicht
Beschwerde erhoben hat; anders als in den typischen Fällen, in denen eine
Beschwerdeführung pro Adressat nicht zugelassen wird, geht es nicht darum, etwas
durchzusetzen, das nur der Adressat selber realisieren könnte; der formelle Adressat - also



der Zeuge - ist vielmehr in den Schranken von Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO zur Aussage
verpflichtet ( Art. 160 Abs. 1 lit. a ZPO ), sofern er vom Berufsgeheimnis entbunden ist.
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. (...)
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